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Hawkeye, da sehe ich sehr wohl ein Verbot. Das BayEUG und die GSO kennen
Erziehungsmaßnahmen und Ordnungsmaßnahmen. Nur solche dürfen angewandt werden.
Ordnungsmaßnahmen sind ganz klar definiert, also kann "vor die Tür schicken" nur eine
Erziehungsmaßnahme sein.

Voraussetzung für jede Maßnahme ist, dass sie sinnvoll ist (das müsste auch im BayEUG
nachzulesen sein). Eine nicht sinnvolle pädagogische Maßnahme scheidet also als
Erziehungsmaßnahme meiner Ansicht nach aus.

Vor die Tür schicken ist damit also keine (sinnvolle) erzieherische Maßnahme und keine
Ordnungsmaßnahme und somit meiner Einschätzung nach eben nicht erlaubt.

Bitte beachte - ich argumentiere nicht (nur) mit der Aufsichtspflicht!

Zu Hoeggs Beispielfall: Mir ist immer noch nicht klar, warum etwas, das in anderen
Bundesländern in Schulordnungen erlaubt ist (vor-die-Tür-stellen) wegen dieses Urteils in
Bayern auch erlaubt sein muss.

Und: Warum nicht Bayern die Aufsichtspflicht der Schule strenger regeln kann ...

Dazu: Die Schule, an der der Schüler sich verletzte war evtl. eine Schule, in deren Bundesland
die Schulordnung das vor-die-Tür-schicken erlaubt. Dann kann man bzgl. der Aufsichtspflicht
auch so urteilen ... aber wie sieht es in einem Bundesland aus, in der die Schulordnung das
schon gar nicht erlaubt (vgl. andere Bundesländer, wo das ausdrücklich als Maßnahme erwähnt
wird)?

PS: Ich bin tatsächlich der Ansicht, dass ich in Geschichte Exen schreiben muss - naja, eine im
Jahr. In Englisch dagegen nicht ...
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